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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht von einer Telekommuni-
kationseinrichtung nach der Gattung des Hauptan-
spruchs aus.

[0002] Aus der Produktinformation „Telefonieren 
plus PC-Komfort. Bosch Integral + phone und Ihr 
PC." ist bereits eine Telekommunikationseinrichtung 
bekannt, bei der ausgelöst durch die Rufnummerni-
dentifizierung im ISDN zeitgleich mit dem ankom-
menden Gespräch die entsprechende Kundendatei 
mit Kundendaten angezeigt wird.

[0003] Die DE 39 41 161 C2 offenbart ein Telekom-
munikationsgerät mit Zielwahltasten und zugeordne-
tem Rufnummerspeicher für eine Telekommunikati-
onsanlage, in der die Rufnummer eines rufenden 
Teilnehmers zu dem Endgerät des gerufenen Teil-
nehmers übertragen wird. Eine Vergleichsanordnung 
zum Vergleich der jeweils übertragenen Rufnummer 
mit den im Rufnummernspeicher enthaltenen Ruf-
nummern aktiviert bei positivem Vergleichsergebnis 
eine Anzeigevorrichtung, welche derjenigen Ziel-
wahltaste zugeordnet ist, deren Rufnummer zu dem 
positiven Vergleichsergebnis geführt hat.

[0004] Aus US 5,546,447 A ist eine Vorrichtung zur 
Anzeige von Anruferidentifikationsinformationen be-
kannt. Für den Fall, dass in einer entsprechenden 
Datenbank eine übermittelte Rufnummer nicht auf-
findbar ist, wird die Vorwahl entfernt und eine erneute 
Suche in der Datenbank durchgeführt.

[0005] Die US 5,265,145 A offenbart ein alphanu-
merisches Anruferidentifikationstelefon, welches in 
der Lage ist, den Namen des rufenden Teilnehmers 
zu buchstabieren, zu sprechen und anzuzeigen, 
wenn bestimmte vordefinierte Anrufe mit einer Num-
mer oder einen Namen empfangen werden.

[0006] Aus US 5,832,072 A sind eine Methode und 
ein Gerät bekannt, welche in der Lage sind, dem ge-
rufenen Teilnehmer Teil der Informationen des rufen-
den Teilnehmers zu übermitteln, wobei die Privats-
phäre des rufenden Teilnehmers geschützt wird und 
zugleich nützliche Informationen über den rufenden 
Teilnehmer dem gerufenen Teilnehmer übermittelt 
werden.

Vorteile der Erfindung

[0007] Die erfindungsgemäße Telekommunikati-
onseinrichtung mit den Merkmalen des Hauptan-
spruchs hat demgegenüber den Vorteil, daß auch 
Nebenstellenhauptnummern in der Telekommunikati-
onseinrichtung Daten zugeordnet werden können, 
die dann unabhängig von der Durchwahlnummer des 

an die Nebenstellenanlage angeschlossenen rufen-
den Teilnehmers angezeigt werden. Auf diese Weise 
ist eine einfache und eindeutige Identifizierung einer 
Nebenstellenanlage unabhängig von der Durchwahl-
nummer des an die Nebenstellenanlage angeschlos-
senen rufenden Teilnehmers möglich, die zudem be-
sonders schnell erfolgen kann, da bei Nebenstellen-
hauptnummern weniger Ziffern zu vergleichen sind, 
als bei kompletten Durchwahlnummern.

[0008] Ein weiterer Vorteil besteht auch darin, daß
an eine Nebenstellenanlage angeschlossenen rufen-
den Teilnehmern, deren Daten sich nicht voneinan-
der unterscheiden, in der Telekommunikationsein-
richtung nicht jeweils ein eigener Datensatz zugeord-
net werden muß, sondern über die Nebenstellen-
hauptnummer ein einheitlicher Datensatz zugeordnet 
werden kann, wodurch in der Telekommunikati-
onseinrichtung Speicherplatz eingespart wird. Ein 
solcher Fall tritt beispielsweise dann auf, wenn ein ru-
fender Teilnehmer nicht von seinem eigenen an eine 
Nebenstellenanlage angeschlossenen Teilnehme-
rendgerät aus die Telekommunikationseinrichtung 
anruft, sondern beispielsweise von einem ebenfalls 
an die Nebenstellenanlage angeschlossenen ande-
ren Teilnehmerendgerät in einem Besprechungszim-
mer, oder wenn dieser Teilnehmer durch einen ande-
ren rufenden Teilnehmer, dessen Teilnehmerendge-
rät ebenfalls an die Nebenstellenanlage angeschlos-
sen ist, vertreten wird.

[0009] Durch die in den Unteransprüchen aufge-
führten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildun-
gen und Verbesserungen der im Hauptanspruch an-
gegebenen Telekommunikationseinrichtung möglich.

[0010] Ein Vorteil besteht darin, daß ein Datensatz 
mehreren im Speicher abgelegten Rufnummern zu-
geordnet ist. Auf diese Weise lassen sich auch unab-
hängig vom Anschluß an eine Nebenstellenanlage 
rufende Teilnehmer speicherplatzsparend in der Tele-
kommunikationseinrichtung durch einen einzigen Da-
tensatz kennzeichnen. Dies ist beispielsweise dann 
von Bedeutung, wenn ein rufender Teilnehmer die Te-
lekommunikationseinrichtung teilweise über eine Ne-
benstellenanlage und teilweise über ein nicht an die 
Nebenstellenanlage angeschlossenes Endgerät, wie 
beispielsweise ein Mobiltelefon, anruft. Andererseits 
können auf diese Weise auch Nebenstellen einer Ne-
benstellenanlage zu Gruppen zusammengefaßt wer-
den, denen jeweils ein gemeinsamer Datensatz zu-
geordnet ist. Auf diese Weise wird eine besonders 
flexible Zuteilung von Datensätzen zu Rufnummern 
rufender Teilnehmer ermöglicht.

[0011] Vorteilhaft ist weiterhin, daß im Speicher ab-
gelegten Rufnummern, die Nebenstellennummern 
sind, die jeweilige Anzahl der Durchwahlziffern zuge-
ordnet und ebenfalls in der Telekommunikationsein-
richtung gespeichert ist. Auf diese Weise kann in der 
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Telekommunikationseinrichtung auf einfache und 
schnelle Weise die zur Ermittlung der Nebenstellen-
hauptnummer erforderliche Anzahl zu vergleichender 
Rufnummernziffern ermittelt werden.

Zeichnung

[0012] Ein Ausführungsbeispiel ist in der Zeichnung 
dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung 
näher erläutert. Es zeigen Fig. 1 ein Blockschaltbild 
einer erfindungsgemäßen Telekommunikationsein-
richtung und Fig. 2 einen Ablaufplan für den Rufnum-
mernvergleich.

Beschreibung des Ausführungsbeispiels

[0013] In Fig. 1 kennzeichnet 1 eine Telekommuni-
kationseinrichtung, die an ein Telekommunikations-
netz 30 angeschlossen ist. Die Telekommunikati-
onseinrichtung 1 umfaßt dabei eine Rufidentifikati-
onsschaltung 5, die mit dem Telekommunikations-
netz 30 verbunden ist und an die ein Vergleicher 15
der Telekommunikationseinrichtung 1 angeschlossen 
ist. Die Telekommunikationseinrichtung 1 umfaßt 
weiterhin einen an den Vergleicher 15 angeschlosse-
nen ersten Speicher 10 mit n Speicherplätzen, denen 
m Speicherplätze eines ebenfalls an den Vergleicher 
15 angeschlossenen zweiten Speichers 25 zugeord-
net sind. Die Telekommunikationseinrichtung 1 weist 
außerdem eine Anzeigevorrichtung 20 auf, die eben-
falls an den Vergleicher 15 angeschlossen ist.

[0014] Der erste Speicher 10 umfaßt n = 5 Speicher-
plätze 35, 36, ..., 39 und der zweite Speicher 25 um-
faßt m = 3 Speicherplätze 40, 41, 42. Dabei ist dem 
ersten Speicherplatz 35 des ersten Speichers 10 der 
erste Speicherplatz 40 des zweiten Speichers 25, 
dem zweiten Speicherplatz 36 des ersten Speichers 
10 der zweite Speicherplatz 41 des zweiten Spei-
chers 25 und den restlichen Speicherplätzen 37, 38, 
39 des ersten Speichers 10 der dritte Speicherplatz 
42 des zweiten Speichers 25 zugeordnet. In den 
Speicherplätzen 35, 36, ..., 39 des ersten Speichers 
10 ist jeweils eine Rufnummer eines Teilnehmers des 
Telekommunikationsnetzes 30 gespeichert und in 
den Speicherplätzen 40, 41, 42 des zweiten Spei-
chers 25 sind Daten von diesen Teilnehmern des Te-
lekommunikationsnetzes 30 in Form von jeweils ei-
nem Datensatz gespeichert. Die Wahl der Anzahl der 
Speicherplätze im ersten und im zweiten Speicher 
10, 25 ist beispielhaft und kann je nach Bedarf auch 
anders gewählt werden. Dasselbe gilt für die in Fig. 1
gewählte Zuordnung der Speicherplätze 40, 41, 42
des zweiten Speichers 25 zu den Speicherplätzen 
35, ..., 39 des ersten Speichers 10. Dabei ist der 
Fig. 1 zu entnehmen, daß der zweite Speicher 25
zwei nicht belegte Speicherplätze 43, 44 besitzt, die 
eingespart werden könnten oder für eine anders ge-
wählte Zuordnung der Speicherplätze 40, ..., 44 des 
zweiten Speichers 25 zu den Speicherplätzen 35, ..., 

39 des ersten Speichers 10 belegt werden könnten. 
In den Speicherplätzen 35, ..., 39 des ersten Spei-
chers 10 ist jeweils eine vollständige Rufnummer 
oder eine Nebenstellenhauptnummer abgespeichert. 
Im Falle der Speicherung einer Nebenstellenhaupt-
nummer beinhaltet der zugeordnete Datensatz im 
entsprechenden Speicherplatz des zweiten Spei-
chers 25 auch die Anzahl der sich an die Nebenstel-
lenhauptnummer anschließenden Durchwahlziffern. 
Die Zuordnung von Datensätzen im zweiten Speicher 
25 zu Rufnummern im ersten Speicher 10 ist völlig 
beliebig und kann beispielsweise durch eine in Fig. 1
nicht dargestellte Eingabeeinheit der Telekommuni-
kationseinrichtung 1 vom Benutzer eingestellt wer-
den. Ein Datensatz kann beispielsweise einer voll-
ständigen Durchwahlrufnummer, einer Nebenstellen-
hauptnummer ohne Durchwahlziffern, mehreren voll-
ständigen Durchwahlrufnummern, mehreren Neben-
stellenhauptnummern ohne Durchwahlziffern oder 
dergleichen zugeordnet werden.

[0015] Bei Verwendung der Telekommunikati-
onseinrichtung 1 in einer Firma können die Speicher-
plätze 40, ..., 44 des zweiten Speichers 25 über die in 
Fig. 1 nicht dargestellte Eingabeeinheit mit Kunden-
datensätzen belegt werden. Dabei kann es bei einem 
Kunden mit einer Nebenstellenanlage sinnvoll sein, 
in einem Speicherplatz des ersten Speichers 10 die 
Nebenstellenhauptnummer des Kunden über die in 
Fig. 1 nicht dargestellte Eingabeeinheit zu speichern 
und im zugeordneten Speicherplatz des zweiten 
Speichers 25 zusätzlich zum Kundendatensatz die 
Anzahl der an die Nebenstellenhauptnummer anzu-
hängenden Durchwahlziffern abzulegen, so daß bei 
einem Anruf von einer beliebigen Nebenstelle des 
Kunden über die Nebenstellenhauptnummer im ers-
ten Speicher 10 der zugehörige Kundendatensatz im 
zweiten Speicher 25 ermittelt werden kann. Es kön-
nen jedoch auch mehrere Kundendatensätze zu ei-
ner Kundenfirma geführt werden, wobei jeweils meh-
reren vollständigen Durchwahlrufnummern dieser 
Firma im ersten Speicher 10 genau ein Kundenda-
tensatz im zweiten Speicher 25 zugeordnet werden 
kann. Dabei kann ein solcher Datensatz außer meh-
reren Nebenstellen einer Nebenstellenanlage auch 
nicht an die Nebenstellenanlage angeschlossenen 
Teilnehmerendgeräten des Telekommunikationsnet-
zes 30, wie beispielsweise Mobiltelefonen zugeord-
net werden. Eine Nebenstellenhauptnummer kann in 
einem Speicherplatz des ersten Speichers 10 auch in 
Form einer vollständigen Durchwahlrufnummer ge-
speichert sein, wobei der vollständigen Durchwahl-
rufnummer ein Datensatz im zweiten Speicher 25 zu-
geordnet ist, der auch die Anzahl der an die Neben-
stellenhauptnummer angehängten Durchwahlziffern 
beinhaltet. Erreicht die Telekommunikationseinrich-
tung 1 ein Anruf von einer Nebenstelle derselben Ne-
benstellenanlage jedoch mit unterschiedlicher Durch-
wahlrufnummer, die im ersten Speicher 10 nicht ab-
gelegt ist, so wird diese Durchwahlrufnummer bei ei-
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nem ersten Vergleich mit den im ersten Speicher 10
gespeicherten Rufnummern nicht identifiziert. Bei ei-
nem zweiten Vergleich wird dann aus dem zweiten 
Speicher 25 die Anzahl der an die Nebenstellen-
hauptnummer angehängten Durchwahlziffern ermit-
telt und entsprechend der ermittelten Anzahl die letz-
ten Ziffern der zu vergleichenden Rufnummern nicht 
ausgewertet. Auf diese Weise wird die zur vollständi-
gen Durchwahlrufnummer gehörenden Nebenstel-
lenanlage identifiziert. Dabei besteht auch die Mög-
lichkeit, der vollständigen Durchwahlrufnummer im 
zweiten Speicher 25 in einem ersten Speicherplatz 
einen ersten Datensatz und der zugehörigen Neben-
stellenhauptnummer in einem zweiten Speicherplatz 
des zweiten Speichers 25 einen zusätzlichen Daten-
satz zuzuordnen, wobei die Adresse des zweiten 
Speicherplatzes dem Datensatz im ersten Speicher-
platz beigefügt ist, so daß beim zweiten Vergleich 
eine entsprechende Zuordnung dieses zweiten Spei-
cherplatzes zur Nebenstellenhauptnummer auch 
realisiert werden kann. Ansonsten sind die Adressen 
für die Zuordnung der Speicherplätze 35, ..., 39 des 
ersten Speichers 10 zu den Speicherplätzen 40, ..., 
44 des zweiten Speichers 25 in den entsprechenden 
Speicherplätzen 35, ..., 39 des ersten Speichers 10
zusätzlich zu den Rufnummern abgespeichert. Auf 
diese Weise kann nach Identifizierung der Rufnum-
mer eines rufenden Teilnehmers auf den zugehöri-
gen Speicherplatz 40, ..., 44 des zweiten Speichers 
25 zugegriffen werden. Wird bei einem zweiten Ver-
gleich gemäß obiger Beschreibung eine in einer voll-
ständigen Durchwahlrufnummer enthaltene Neben-
stellenhauptnummer im ersten Speicher 10 identifi-
ziert, der ein zusätzlicher Datensatz im zweiten Spei-
cher 25 zugeordnet ist, so erfolgt die Zuordnung der 
Nebenstellenhauptnummer zu diesem zusätzlichen 
Datensatz über die dem der vollständigen Durch-
wahlrufnummer zugeordneten Datensatz beigefügte 
Adresse im zweiten Speicher 25. Auf dieselbe Weise 
wird die für den zweiten Vergleich erforderlich Kür-
zung um die Anzahl der Durchwahlziffern aus dem 
zweiten Speicher 25 aufgrund der im ersten Speicher 
10 abgelegten Adressierung ermittelt.

[0016] Der Ablauf für den Aufruf des zur Rufnummer 
eines rufenden Teilnehmers gehörenden Datensat-
zes des zweiten Speichers 25 durch den Vergleicher 
15 wird in Fig. 2 anhand eines Ablaufplanes darge-
stellt.

[0017] Bei Programmpunkt 100 wird eine vom Tele-
kommunikationsnetz 30 an die Rufidentifikations-
schaltung 5 übertragene Rufnummer eines die Tele-
kommunikationseinrichtung 1 rufenden Teilnehmers 
in der Rufidentifikationsschaltung 5 ermittelt und an 
den Vergleicher 15 weitergeleitet. Im Vergleicher 15
wird dann bei Programmpunkt 110 geprüft, ob die er-
mittelte Rufnummer in einem der Speicherplätze 35, 
..., 39 des ersten Speichers 10 abgelegt ist. Ist dies 
der Fall, so wird zu Programmpunkt 170 verzweigt, 

andernfalls wird zu Programmpunkt 120 verzweigt. 
Bei Programmpunkt 120 werden die den Speicher-
plätzen 35, ..., 39 des ersten Speichers 10 gemäß
den dort abgelegten Adressen zugeordneten Spei-
cherplätze 40, ..., 44 des zweiten Speichers 25 nach 
gespeicherten Anzahlen von Durchwahlziffern abge-
sucht. Sind solche Anzahlen in entsprechenden 
Speicherplätzen des zweiten Speichers 25 abgespei-
chert, so wird die kleinste Anzahl a ermittelt. Bei Pro-
grammpunkt 130 findet in dem Vergleicher 15 ein 
Vergleich zwischen der in der Rufidentifikationsschal-
tung 5 ermittelten Rufnummer und den Rufnummern 
der Speicherplätze 35, ..., 39 des ersten Speichers 
10 statt, wobei jeweils die letzten a Ziffern nicht be-
rücksichtigt werden. Ist dieser Vergleich erfolgreich, 
so wird zu Programmpunkt 170 verzweigt, andern-
falls wird zu Programmpunkt 140 verzweigt. Bei Pro-
grammpunkt 140 wird die Anzahl a um 1 erhöht. Bei 
Programmpunkt 150 wird geprüft, ob im zweiten 
Speicher 25 die neue Anzahl a größer als die im 
zweiten Speicher 25 gespeicherte maximale Anzahl 
von Durchwahlziffern ist. Ist dies der Fall, so wird zu 
Programmpunkt 160 verzweigt, andernfalls wird zu 
Programmpunkt 130 verzweigt. Bei Programmpunkt 
170 wird der der identifizierten Rufnummer zugeord-
nete Datensatz aus dem zweiten Speicher 25 geöff-
net und über den Vergleicher 15 der Anzeigevorrich-
tung 20 zur Anzeige zugeführt. Die Anzeige des ge-
öffneten Datensatzes erfolgt dann bei Programm-
punkt 180 an der Anzeigevorrichtung 20. Bei Pro-
grammpunkt 160 wird an der Anzeigevorrichtung 20
dem Benutzer mitgeteilt, daß zur Rufnummer des ru-
fenden Teilnehmers kein Datensatz im zweiten Spei-
cher 25 gespeichert ist. Nach Programmpunkt 160
bzw. Programmpunkt 180 ist das Programm beendet.

[0018] Die erfindungsgemäße Telekommunikati-
onseinrichtung 1 kann beispielsweise im professio-
nellen Bereich des Telefonmarketings, des Bestell-
wesens und des Service eingesetzt werden. In die-
sen Bereichen ist der schnelle Zugriff auf die gespei-
cherten Kundendaten zur Bearbeitung des Kunden-
wunsches erforderlich. Dabei sind die Daten des An-
rufers noch vor Rufannahme verfügbar, da die Ruf-
nummer des rufenden Teilnehmers bereits während 
des Rufvorgangs an die Teilnehmereinrichtung 1
übertragen wird. Die Übertragung bzw. Signalisie-
rung der Rufnummer an die Telekommunikationsein-
richtung 1 kann digital, beispielsweise im ISDN, oder 
auch analog erfolgen.

Patentansprüche

1.  Telekommunikationseinrichtung (1) mit einer 
Rufidentifikationsschaltung (5) zur Identifikation der 
Rufnummer eines rufenden Teilnehmers, einem 
Speicher (10) zur Speicherung von Rufnummern und 
einem Vergleicher (15) zum Vergleich von Rufnum-
mern rufender Teilnehmer mit im Speicher (10) abge-
legten Rufnummern, wobei bei Übereinstimmung der 
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Rufnummer eines rufenden Teilnehmers mit einer im 
Speicher (10) abgelegten Rufnummer in der Tele-
kommunikationseinrichtung (1) gespeicherte Daten 
des rufenden Teilnehmers an einer Anzeigevorrich-
tung (20) darstellbar sind, dadurch gekennzeich-
net, daß bei Nichtübereinstimmung der Rufnummer 
des rufenden Teilnehmers mit einer im Speicher (10) 
abgelegten Rufnummer eine Kürzung der Rufnum-
mer des rufenden Teilnehmers an ihrem Ende um 
eine vorgegebene Anzahl von Ziffern erfolgt und ein 
Vergleich von im Speicher (10) abgelegten Neben-
stellenhauptnummern mit der gekürzten Rufnummer 
stattfindet.

2.  Telekommunikationseinrichtung (1) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ein Daten-
satz mehreren im Speicher (10) abgelegten Rufnum-
mern zugeordnet ist.

3.  Telekommunikationseinrichtung (1) nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß im 
Speicher (10) abgelegten Rufnummern, die Neben-
stellennummern sind, die jeweilige Anzahl der Durch-
wahlziffern zugeordnet und ebenfalls in der Telekom-
munikationseinrichtung (1) gespeichert ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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